
 

Fotografenvertrag & Klauseln 
„Hochzeitsfotografie“  
Fotograf: Kevin Fries, KefrxxPhoto, c/o IP-Management #10284 
Ludwig-Erhard-Str. 18, 20459 Hamburg, Deutschland 

 

Kunde: _________________________________________________________________ 

 

Datum & Uhrzeit des Shootings: _________________________________________ 

 

Ort / Location des Shootings: ____________________________________________ 

 

Gewähltes Leistungspaket /Honorar: _____________________________________ 

 

§ 1 Vertragsgegenstand 

Gegenstand dieses Vertrages ist die fotografische Begleitung des Hochzeitstages des 
Paares durch den Fotografen im Rahmen des vereinbarten Stundenkontingents und 
Leistungspakets. 

 

§ 2 Honorar, Anzahlung & Terminbestätigung 

Das Gesamthonorar richtet sich nach dem gebuchten Hochzeitspaket (ohne Add-Ons). 
Zur verbindlichen Reservierung des Hochzeitsdatums wird eine Anzahlung in Höhe von 
50 % des Grundpaketpreises fällig. Erst mit Eingang dieser Anzahlung gilt der Termin als 
fest gebucht und für das Paar blockiert. 

 

§ 3 Restzahlung & Eigentumsvorbehalt / Bildübergabe 

Die Restzahlung des vereinbarten Honorars sowie angefallene Zusatzkosten (z. B. 
Fahrtkosten) sind spätestens zum Hochzeitstag bzw. nach Rechnungsstellung fällig. Die 
Sichtung, Bearbeitung und endgültige Übergabe der Hochzeitsbilder und Videodateien 
erfolgt erst nach vollständigem Ausgleich der Gesamtsumme auf dem Konto des 
Fotografen. 



 

 
 

 
§ 4 Nutzungsrechte & Schutz vor unbefugter Vervielfältigung 

Das Brautpaar erhält die privaten Nutzungsrechte an den Bildern. Eine Weitergabe der 
Dateien an gewerbliche Hochzeitsdienstleister (z. B. Floristen, Locations, Visagisten) zur 
deren kommerziellen Nutzung ist nicht gestattet. Dritte dürfen die Werke weder 
vervielfältigen noch für geschäftliche Zwecke verwenden. Dienstleister müssen für 
Nutzungsrechte direkt den Fotografen kontaktieren. Diese Werke dürfen durch 
gewerbliche Dienstleister nur mit schriftlicher Genehmigung des Fotografen durch Dritte 
zur Nutzung verwendet werden.  

§ 5 Veröffentlichung zu Werbezwecken (Social Media & Marketing) 

Da der Fotograf auf aktuelle Referenzen angewiesen ist, entscheidet das Paar über die 
Freigabe der Bilder zu Portfolio-Zwecken. Bitte ankreuzen: 

[ ] JA, der Fotograf darf ausgewählte Bilder auf seiner Website, Instagram, TikTok, 
Pinterest und YouTube zur Inspiration für andere Paare zeigen. 

[ ] NEIN, wir widersprechen einer Veröffentlichung unserer Hochzeitsfotos zu 
Marketingzwecken, Veröffentlichung in Sozialen Medien 
 
§ 6 Ausfall des Fotografen / Rückerstattung 

Im Falle eines akuten Ausfalls des Fotografen (z. B. schwere Krankheit) wird die 
Anzahlung zu 100 % zurückerstattet. Der Fotograf wird ein Netzwerk aus professionellen 
Hochzeitsfotografen aktivieren, um dem Paar nach Verfügbarkeit einen gleichwertigen 
Ersatz zu vermitteln. Ein Rechtsanspruch auf Stellung eines Ersatzes besteht jedoch 
nicht. 

 

§ 7 Stornierung & Exklusivität 

Da der Hochzeitstermin exklusiv für das Brautpaar freigehalten wird und andere 
Anfragen dafür abgelehnt werden, wird die geleistete Anzahlung bei einer Stornierung 
durch das Paar als pauschalierter Schadensersatz einbehalten. Bei Absagen kurz vor 
dem Termin (weniger als 3 Monate) kann ein Ersatztermin vereinbart werden, jedoch 
wird die Anzahlungssumme dadurch nicht berührt/ rückerstattet.  
 
 
 
 
 



 

 
 
§ 8 Mitwirkungspflichten des Paares & Bildrechte 

Das Brautpaar sorgt dafür, dass dem Fotografen wichtige Abläufe vorab mitgeteilt 
werden. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Gästen im Rahmen von Reportagen die 
DSGVO-Vorgaben zu beachten sind (Einholung mündlicher Einverständnisse für 
Reportagefotos durch das Paar). 
 
§ 9 Bildauswahl & Künstlerischer Spielraum  

Die Bildauswahl und die digitale Nachbearbeitung erfolgen im unverkennbaren 
künstlerischen Stil des Fotografen, welcher dem Kunden aus dem bestehenden Portfolio 
bekannt ist. Reklamationen bezüglich des Bildstils oder der vom Fotografen getroffenen 
Vorauswahl sind ausgeschlossen. Unbearbeitete RAW-Dateien werden nicht 
herausgegeben. 

 

§ 10 Erstellung von Marketing- & Social-Media-Inhalten (Behind-the-Scenes) 

(1) Der Fotograf darf während des Shootings Foto- und Videomaterial hinter den Kulissen 
(BTS-Content) für eigene Marketingzwecke (z. B. TikTok, Instagram, YouTube, Website) 
erstellen. 

(2) Dieses Material dient ausschließlich der Eigenwerbung des Fotografen, verbleibt in 
dessen Eigentum und wird nicht an den Kunden ausgeliefert. 

(3) Die Einwilligung hierzu ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft widerrufen 
werden. Bitte wählen Sie eine Option: 

[ ] JA, ich willige ein, dass der Fotograf Behind-the-Scenes-Inhalte von mir erstellt und 
für seine Eigenwerbung nutzt. 

[ ] NEIN, ich widerspreche der Erstellung und Nutzung von Behind-the-Scenes-Inhalten 
zu Werbezwecken. 

 

 
 
Ort, Datum: _______________________  Ort, Datum: _______________________ 

 

___________________________________  ___________________________________ 

Unterschrift Fotograf (Auftragnehmer)  Unterschrift Kunde (Auftraggeber) 


